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 Veröffentlicht am 20.12.1995

Index

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

63/02 Gehaltsgesetz

Norm

B-VG Art7 Abs1;

GehG 1956 §85e;

Rechtssatz

Aus dem Verhalten der Dienstbehörden gegenüber dritten Personen in der Frage der Gewährung von

Ergänzungszulagen nach § 85e GehG kann von einem antragstellenden Beamten nichts für einen von ihm geltend

gemachten solchen Anspruch gewonnen werden.
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